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STANDORT

Büro

P

Kieswerk/ 
Recycling

Recycling-
werk

WaageBetonwerk
Werkhof

Aushub- 
Deponie

<  Rickenbach

Su
rse

e
 >

Amrein AG
Saffental 5
6221 Rickenbach

Preise Preise gültig ab 01.01.2025

 Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt., exkl. allfälliger Teuerungszuschläge

 Aktuellste Preisliste jeweils auf www.amrein-ag.ch verfügbar

Privatbezüger Zuschlag: CHF 5.00/m³ | CHF 3.20/to 

Konditionen 30 Tage NETTO (8 % Verzugszins)

Verfügbarkeit Die Annahme und Verfügbarkeit der aufgeführten Produkte kann nicht  

garantiert werden.

3

 041 932 40 10
 info@amrein-ag.ch
 www.amrein-ag.ch

VERKAUF
Beat Amrein

 041 932 40 16 
 info@amrein-ag.ch

Administration
 041 932 40 10 
 info@amrein-ag.ch

KIESWERK  /  DEPONIE / RECYCLING

 041 932 40 17 
 info@amrein-ag.ch

BESTELLUNGEN   /   DISPO   /   MULDEN

KONTAKT

ANSPRECHPARTNER

ALLGEMEINE BEDINGUNGEN

Rickenbach

Gunzwil

Beromünster

Restaurant 
«Chommle»

Schenkon

Tann

Hochdorf

Sursee

Reinach

Beinwil am See

Menziken

Hitzkirch

Aesch

 

Anfahrt Lage
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Kies- & Recyclingwerk / Betonwerk / Deponie

Januar – Februar Montag – Freitag   07.30 –  16.45 Uhr

März – September Montag – Freitag   06.45 –  17.00 Uhr

Oktober Montag – Freitag   07.00 –  17.00 Uhr

November – Dezember Montag – Freitag   07.30 –  16.45 Uhr

Feiertag Datum Kies- & Recyclingwerk / Betonwerk / Deponie Muldenservice

Neujahr 01.01. –  10.01.2025* geschlossen nur auf Anfrage

Ostern 18.04. –  21.04.2025  geschlossen geschlossen

Auffahrt 29.05. –  30.05.2025 geschlossen geschlossen

Pfingstmontag 09.06.2025 geschlossen geschlossen

Fronleichnam 19.06.2025 geschlossen geschlossen

Nationalfeiertag 01.08.2025 geschlossen geschlossen

Maria Himmelfahrt 14.08. –  15.08.2025 geschlossen geschlossen

Mariä Empfängnis 08.12.2025 geschlossen geschlossen

Weihnachten 20.12. –  31.12.2025 geschlossen nur auf Anfrage

– Über Mittag 12.00 – 13.00 Uhr geschlossen
– Betonausgabe bis eine halbe Stunde vor Feierabend möglich
– Deponie freitags und vor Feiertagen 30 Minuten früher geschlossen
– Bezüge und Anlieferungen ausserhalb der Öffnungszeiten auf Anfrage

*frühere Öffnung auf Anfrage 

Aktuelle Öffnungszeiten auf  www.amrein-ag.ch

Feiertage / Betriebsferien

4

ÖFFNUNGSZEITEN
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KIES / HUMUS

– Alle Preise in CHF/m³ lose
– Alle Preise gültig ab Kieswerk Saffental (Amrein AG)
– Weitere Gesteinskörnungen auf Anfrage
– Zusätzlich gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen (siehe Seite 14)

Art.-Nr. Produkt Körnung (mm) Bemerkung Preis (CHF/m³)

2000 Kiesgemisch UG 11 0/45 33.00

2001 Kiesgemisch UG 11 0/22 36.00

2002 Kiesgemisch UG 11 0/16 auf Anfrage

2046 RC-Kiesgemisch P 11 0/45 > 95 % natürliche Gesteinskörung 29.00

2047 RC-Kiesgemisch P 11 0/22 > 95 % natürliche Gesteinskörung 32.00

2012 RC-Kiesgemisch B 11 0/45 25.00

2010 RC-Betongranulatgemisch 11 0/45 24.00

2009 RC-Betongranulatgemisch 11 0/22 25.00

2013 RC-Asphaltgranulatgemisch 11 0/22 17.00

2015 RC-Mischgranulatgemisch 11 0/22 auf Anfrage

2016 RC-Mischgranulatgemisch 11 0/45 auf Anfrage

2026 Saffentaler Strassenkies 22 0–25 37.00

2005 Saffentaler-Mergel 0–25 37.00

2018 Betonkies 0–16 gewaschen 61.00

2019 Leitungskies 0–16 gewaschen 55.00

2048 Leitungskies 0–32 gewaschen auf Anfrage

2007 Kies ab Wand I Klasse auf Anfrage

2008 Kies ab Wand II Klasse auf Anfrage

Kiesgemische

 Kleinmengenzuschlag bis 2 m³: CHF 20.00 pauschal
1 Korngrössenverteilung nach VSS 70 119 / SN EN 13285
2 Korngrössenverteilung nach VSS 40744 
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Art.-Nr. Produkt Körnung (mm) Bemerkung Preis (CHF/m³)

2050 Sand 0–1 gewaschen 15.00

2051 Sand 0–4 gewaschen 62.00

2052 Sand 1–4 gewaschen auf Anfrage

2070 Sand 0– X gewaschen, unklassiert 15.00

2053 Kies 4–8 gewaschen 59.00

2054 Kies 8–16 gewaschen 56.00

2055 Kies 16–32 gewaschen 49.00

2056 Kies 32–45 gewaschen 39.00

2057 Kies 45–80 gewaschen 37.00

2036 Bollensteine 80–350 auf Anfrage

2058 Kies 0– 80 gewaschen auf Anfrage

2059 Filterkies 4–32 gewaschen auf Anfrage

2060 Filterkies 8–32 gewaschen auf Anfrage

2020 Splitt 3–6 gewaschen 95.00

2031 Gestaltungssteine 40–120 gewaschen 110.00

Art.-Nr. Produkt Preis (CHF/m³)

2021 Oberboden (Humus) auf Anfrage

2045 Oberboden (Humus) I Klasse auf Anfrage

2022 Oberboden (Humus) abgesiebt auf Anfrage

2023 Unterboden (B-Boden) auf Anfrage

Gesteinskörnungen

Humus / Unterboden

 Kleinmengenzuschlag bis 2 m³: CHF 20.00 pauschal

 Kleinmengenzuschlag bis 2 m³: CHF 20.00 pauschal
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Verwendungsmöglichkeiten Recyclinggranulate

Einsatz in  
loser Form ohne 
Deckschicht ¹

Einsatz in  
loser Form mit 
Deckschicht ¹

Einsatz in  
hydraulisch ge-
bundener Form

Einsatz in  
bituminös  
gebundener Form

RC-Kiesgemisch P

RC-Asphaltgranulatgemisch

RC-Kiesgemisch B

RC-Betongranulatgemisch

RC-Mischgranulatgemisch

Verwertung mineralischer Rückbaumaterialien gem. Vollzugshilfe VVEA:

*

*

*

  Zugelassen

¹  Wasserundurchlässiger Belag (Asphalt, Beton etc.)
* Ausgenommen in Grundwasserschutzzonen S1 bis S3
** Weitere Einschränkungen gem. Merkblatt Herstellung und Einsatz mineralischer Recyclingbaustoffe
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MATERIAL-ANNAHME

Art.-Nr. Produkt Bemerkung VeVA-Code Preis (CHF/to)

1000 Aushub unverschmutzt (Typ A) 11 17 05 06 15.20

1001 Aushub unverschmutzt nass  /   Schlechtwetter (Typ A) 11
(Material schlecht befahrbar/schlecht verdichtbar  
und/oder generell bei schlechten Wetterbedingungen)

17 05 06 17.70

1002 Aushub unverschmutzt schlammig (Typ A) 11
(Material nicht befahrbar/nicht verdichtbar)

17 05 06 19.20

1055 Aushub biogen verschmutzt 11 ohne Fremdstoffe 44 17 05 06 * auf Anfrage

1062 Aushub torfhaltig unverschmutzt 11 ohne Fremdstoffe 44 17 05 06 * auf Anfrage

1063 Aushub stark torfhaltig unverschmutzt 11 ohne Fremdstoffe 44 17 05 06 * auf Anfrage

1007 Aushub unverschmutzt kiesig 1. Klasse (Typ A) < 3 % Feinanteil 17 05 06 gratis 77

1008 Aushub unverschmutzt kiesig 2. Klasse (Typ A) < 15 % Feinanteil 17 05 06 5.50 77

1064 Aushub unverschmutzt kiesig 3. Klasse (Typ A) < 30 % Feinanteil 17 05 06 10.50 77

1065 Aushub unverschmutzt kiesig 4. Klasse (Typ A) > 30 % Feinanteil 17 05 06 15.20 77

1015 Fels / Steine / Findlinge < 600  mm 17 05 06 gratis 77

1058 Fels / Steine / Findlinge > 600  mm 17 05 06 10.00 77

1060 Aushub kiesig biogen verschmutzt ohne Fremdstoffe 44  
< 3 % Feinanteil

17 05 06 * auf Anfrage

1066 Aushub schwach verschmutzt, verwertbar (Typ B) 2 2 / / 66 17 05 94 59.00 77

1067 Aushub wenig verschmutzt, verwertbar (Typ B) 2 2 / / 66 17 05 97 [ak] 59.00 77

1068 Aushub stark verschmutzt, verwertbar (Typ E) 2 2 / / 66 17 05 91 [akb] 125.00 77

1043 Aushub schwach verschmutzt,  
nicht verwertbar (Typ B) 22

17 05 94 83.00

1044 Aushub wenig verschmutzt,  
nicht verwertbar (Typ B) 22

17 05 97 [ak] 83.00

1070 Aushub stark verschmutzt,  
nicht verwertbar (Typ E) 22

17 05 91 [akb] auf Anfrage

1085 Gleisschotter unverschmutzt (Typ A) 88 < 5 % Feinanteil 17 05 08 auf Anfrage

1086 Gleisschotter schwach verschmutzt (Typ B) 88 < 5 % Feinanteil 17 05 95 auf Anfrage

1087 Gleisschotter wenig verschmutzt (Typ B) 88 < 5 % Feinanteil 17 05 98 [ak] auf Anfrage

1088 Gleisschotter stark verschmutzt (Typ E) 88 < 5 % Feinanteil 17 05 92 [akb] auf Anfrage

Aushub- und Ausbruchmaterialien

* VeVA-Code abhängig von Art der Verschmutzung 
2 Inkl. VASA und Kantonale Deponie-Abgabe Typ B/E
3 PAK-Gehalt < 250 mg/kg resp. 5’000 mg/kg Bindemittel
4 Fremdstoffe: Z.B. Aushub, Gips, Dämmstoffe, Papier, Karton, Kunststoff, Holz, Metall, Asbest
5 Ohne Asbest / ohne Ausbauasphalt
6 Anteil Ausbauaspahlt < 1%
7 Lieferscheine werden in m3 erfasst und in to umgerechnet 
8 Annahme nur mit Nachweis

1 Exkl. Kantonale Deponie-Abgabe (0.35 CHF/to | 0.56 CHF/m3) 
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Art.-Nr. Produkt Bemerkung VeVA-Code Preis (CHF/to)

1018 Betonabbruch unverschmutzt, verwertbar 
max. 40  x 40 x 60 cm (Typ B) 2 2 / / 55

sortenrein, 
ohne Fremdstoffe 44 

17 01 01 gratis

1019 Betonabbruch unverschmutzt, verwertbar 
grösser 40 x 40 x 60 cm (Typ B)   2 2 / / 55

sortenrein, 
ohne Fremdstoffe 44 

17 01 01 10.00

1020 Betonabbruch unverschmutzt, verwertbar 
stark armiert (Typ B)   2 2 / / 55

sortenrein, 
ohne Fremdstoffe 44 

17 01 01 20.00

1072 Betonabbruch verschmutzt, verwertbar 
max. 40 x 40 x 60 cm (Typ B) 2 2 //66

17 01 01 * 60.00

1073 Betonabbruch verschmutzt, verwertbar 
grösser 40 x 40 x 60 cm (Typ B) 2 2 //66

17 01 01 * 70.00

1025 Mischabbruch unverschmutzt, verwertbar (Typ B) 2 2 / / 55 sortenrein,  
ohne Fremdstoffe 44 

17 01 07 26.50

1074 Mischabbruch verschmutzt, verwertbar (Typ B) 2 2 / / 55 17 01 07 * 64.00

1026 Mischabbruch verschmutzt, nicht verwertbar ( Typ B) 2 2 / / 55 17 01 07 * 85.20

1024 Ziegel 2 2 / / 55 sortenrein,  
ohne Fremdstoffe 44

17 01 02 26.50

1040 Asbesthaltiger Bauabfall (sortenrein) 22 17 06 98 104.00

1017 Strassenaufbruch kiesig mit Asphalt 33 17 03 02 auf Anfrage

1021 Ausbauasphalt max. 60 x 60 x 20 cm 33 17 03 02 auf Anfrage

1022 Ausbauasphalt über 60 x 60 x 20 cm 33 17 03 02 auf Anfrage

1023 Fräsmaterial 33 17 03 02 auf Anfrage

1061 Ausbauasphalt PAK 250 bis 1‘000 mg/kg Nur mit Analyse 17 03 01 auf Anfrage

Schlämme

Art.-Nr. Produkt Bemerkung VeVA-Code Preis (CHF/to)

1075 Bohrschlamm unverschmutzt ohne Vor-Flockung 01 05 04 auf Anfrage

1078 Schlamm bentonithaltig 01 05 99 auf Anfrage

1079 Schlamm zementhaltig 10 13 14 auf Anfrage

1080 Aushubschlamm unverschmutzt 01 05 99 auf Anfrage

1081 Schlamm organisch verschmutzt 01 05 99 auf Anfrage

1082 Schlamm aus Absetzbecken Baustelle 01 05 99 auf Anfrage

Mineralische Bauabfälle

* VeVA-Code abhängig von Art der Verschmutzung 
1 Exkl. Kantonale Deponie-Abgabe (0.35 CHF/to | 0.56 CHF/m3) 
2 Inkl. VASA und Kantonale Deponie-Abgabe Typ B/E
3 PAK-Gehalt < 250 mg/kg resp. 5’000 mg/kg Bindemittel
4 Fremdstoffe: Z.B. Aushub, Gips, Dämmstoffe, Papier, Karton, Kunststoff, Holz, Metall, Asbest
5 Ohne Asbest / ohne Ausbauasphalt
6 Anteil Ausbauaspahlt < 1%
7 Lieferscheine werden in m3 erfasst und in to umgerechnet

* VeVA-Code abhängig von Art der Verschmutzung
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Art.-Nr. Produkt Bemerkung VeVA-Code Preis (CHF/to)

1052 Oberboden (Humus) Annahme 17 05 04 auf Anfrage

1053 Oberboden (Humus) Annahme mit viel Grasnarben 17 05 04 auf Anfrage

1054 Grasnarben 17 05 04 auf Anfrage

1051 Oberboden (Humus) biogen verschmutzt auf Anfrage

1014 Unterboden (B-Boden) Annahme 17 05 04 auf Anfrage

Diverse Abfälle

Art.-Nr. Produkt Bemerkung VeVA-Code Preis (CHF/to)

1027 Altholz                           20 01 98 130.00

1029 Brennbare Materialien (KVA) 17 09 98 260.00

1032 Metalle / Eisen        17 04 05 Gratis

1033 Wurzelstöcke 20 02 01 230.00

Preis (CHF/m³)

1034 Grünabfälle 20 02 01 48.00

1 Exkl. Kantonale Deponie-Abgabe (0.35 CHF/to | 0.56 CHF/m3) 
2 Inkl. VASA und Kantonale Deponie-Abgabe Typ B/E
3 PAK-Gehalt < 250 mg/kg resp. 5’000 mg/kg Bindemittel
4 Fremdstoffe: Z.B. Aushub, Gips, Dämmstoffe, Papier, Karton, Kunststoff, Holz, Metall, Asbest
5 Ohne Asbest / ohne Ausbauasphalt
6 Anteil Ausbauaspahlt < 1%
7 Lieferscheine werden in m3 erfasst und in to umgerechnet

Humus / Unterboden

Annahmebedingungen Aushub-Deponie:

– Bei ungünstigen Witterungsverhältnissen kann der Deponiebetrieb kurzfristig eingestellt werden.
– In unserer Aushubdeponie darf nur unverschmutzter Aushub (Typ A) im Sinne der VVEA (Verordnung über die  

Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen / www.bafu.admin.ch) Anhang 3 Ziffer 1 abgelagert werden.
– Bei Aushubanlieferungen muss für jede Baustelle eine Aushubdeklaration abgegeben werden.  

Das Deklarationsformular kann auf www.amrein-ag.ch/recycling heruntergeladen werden.
– Um Wartezeiten zu verhindern, bitten wir Sie die Baustellen und Fahrzeuge vorher anzumelden.
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BETON

– Alle Preise in CHF/m³ verarbeiteten Beton
– Alle Preise gültig ab Betonwerk Saffental (Amrein AG)
– Für unsere Betonsorten wird lediglich eine Garantie für die exakte Dosierung der  

einzelnen Betonkomponenten übernommen. Garantien für erwartete Frisch- oder  
Festbetoneigenschaften können nicht abgegeben werden. Die aufgeführten Sorten  
sind nicht nach den Anforderungen der SN EN 206:2013 geprüft.

– Weitere Sorten nach Rezept auf Anfrage
– Zusätzlich gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen (siehe Seite 15)

RCM-Beton Mischgranulat 0–25 mm

Beton Betonkies 0–16 mm

Art.-Nr. Zementgehalt (kg/m³) Preis (CHF/m³)

3012 100 91.50

3013 150 101.50

3014 200 113.50

3015 250 126.00

3016 300 138.00

Art.-Nr. Zementgehalt (kg/m³) Preis (CHF/m³)

3000 100 158.50

3001 150 168.50

3002 200 178.50

3003 250 191.00

3004 300 205.00

3005 350 218.00

Art.-Nr. Zementgehalt (kg/m³) Preis (CHF/m³)

3006 100 154.50

3007 150 164.50

3008 200 174.50

3009 250 187.00

Art.-Nr. Zementgehalt (kg/m³) Preis (CHF/m³)

3018 100 157.50

3019 150 166.50

3020 200 175.50

3021 250 184.00

3022 300 193.00

 Zuschläge Beton
– Kleinmengenzuschlag unter 1 m³: CHF 20.00 pauschal
– Heizzuschlag während der Winterperiode (1.12.–28.2.): 5.00 CHF/m³

Splitt-Beton 4–8 mm

Sicker-Beton Sickerkies 16–32 mm
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Anwendungsmöglichkeiten von RCM-Beton

Bezüglich weiteren Anwendungsmöglichkeiten von RCM-Beton beraten wir Sie gerne. 

Preis (CHF/kg)

Verflüssiger 7.50

Verzögerer 8.00

Frostschutzmittel 6.00

Zusatzmittel

Geeignet für RCM-Beton  
(Mischgranulat)

Sauberkeitsschicht

Kanalisationen Kabelkanäle,  
Rohrleitungsblöcke
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TRANSPORT

MULDENSERVICE

– Alle Transportpreise auf Anfrage
– Volumen können je nach Situation und Material variieren 

Fahrzeug Beton Kies Aushub

2-Achser-Lastwagen 3.50 m³ 5.50 m³ 6.00 m³

3-Achser-Lastwagen 6.00 m³ 8.00 m³ 9.00 m³

4-Achser-Lastwagen 7.50 m³ 11.00 m³ 12.00 m³

5-Achser-Lastwagen 10.00 m³ 14.00 m³ 16.00 m³

Schlepper 10.00 m³ 14.00 m³ 16.00 m³

– Alle Muldenpreise auf Anfrage
– Onlinebestellung auf  www.amrein-ag.ch

170 205
205

205 205 200

350 463
520

440 473 620

160 15290

170 170 230

144

205

170260

440

350

56

102

95

170 350

160

Mini-Mulde
1.5 m³

Flachcontainer
7.0 m³ (mit Rückladen) 

Super-Mulde
12.0 m³

Normal-Mulde
4.0 m³

Mulde gedeckt
6.0 m³

Normal-Mulde
9.0 m³ (oder Schlamm- 
Mulde gedeckt)

Container
25.0 m³

Normal-Mulde
7.0 m³

Allzweck-Mulde
7.0 m³

Mulde gedeckt 
10.0 m³

Gerne beraten wir 
Sie hinsichtlich 
Entsorgungskonzepte 
und erstellen Ihnen 
eine Offerte.

Mulde mit Rückladen
4.0 m³ (Innenbreite 1.4 m)

170 360

105
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ALLGEMEINE  
LIEFERBEDINGUNGEN
FÜR GESTEINSKÖRNUNGEN

1. Gewährleistung und Haftung

Das Lieferwerk garantiert die Lieferung 

auftragskonformer Menge und Quali-

tät. Massgebend für die Qualität sind 

ausschliesslich die in der jeweiligen 

Norm festgelegten Eigenschaften. Die 

für die Produkteigenschaften massge-

benden Normen sind in der Preisliste 

den jeweiligen Produkten zugeordnet. 

Die Produkte werden überwacht und 

zertifziert, soweit in der Norm gefor-

dert.

Im Rahmen dieser Gewährleistung 

verpflichtet sich das Lieferwerk, recht-

zeitige und sachlich begründete Män-

gelrüge vorausgesetzt, beanstande-

tes Material kostenlos zu ersetzen, 

oder, wenn das Material beschränkt 

verwendbar ist, einen angemesse-

nen Preisnachlass zu gewähren. Ein 

Mangel liegt nicht vor, wenn das an-

gelieferte Material der Bestellung ent-

spricht, jedoch für den beabsichtigten 

Zweck nicht verwendbar ist.

Das Lieferwerk haftet nicht für un-

sachgemässe und ungeeignete Ver-

wendung von auftragskonform gelie-

fertem Material. Bei Verwendung von 

Kies auf Flachdächern ist jede Haftung 

des Lieferwerkes für die Beschädigung 

der Dachhaut ausgeschlossen, eben-

so haftet das Lieferwerk nicht für den 

Verbund mit Bindemitteln, wenn Splitt 

zur Oberflächenbehandlung verwen-

det wird.

Irgendwelche weitergehende An-

sprüche wegen Liefermängel über die 

obigen Gewährleistungsansprüche hi-

naus werden ausdrücklich wegbedun-

gen, insbesondere wird jede Haftung 

für weitergehende direkte oder indi-

rekte Schäden ausgeschlossen.

2. Mengen

Für Schüttdichte (t/m³) und Liefer-

menge (t) sind die Messungen im Werk 

(nicht auf der Baustelle) verbindlich. 

In Werken, wo das Material gewo-

gen wird, erfolgt die Umrechnung auf 

m³ aufgrund der neutral ermittelten 

Durchschnittswerte für Schüttdichte 

und Feuchtigkeit.

3. Lademenge

Im Hinblick auf die Verkehrssicherheit 

und die Einhaltung der gesetzlichen 

Vorschriften haben unsere Maschinis-

ten und Chauffeure die Weisung, Fahr-

zeuge in keinem Fall zu überladen.

4. Zufahrt

Das Befahren von Zufahrten und Vor-

plätzen im Auftrag des Kunden ge-

schieht auf sein Risiko und seine Ge-

fahr. Für allfällige Schäden an nicht 

lastwagentauglichen Strassen und 

Plätzen wird jede Haftung abgelehnt.

5. Termine

Das Lieferwerk ist bemüht, vereinbar-

te Termine einzuhalten und eventuelle 

Verspätungen frühzeitig zu melden. 

Das Lieferwerk haftet nicht infolge 

verspäteter Anlieferung des bestellten 

Materials.

6. Reklamationen

Der Besteller hat das Material bei 

Übergabe zu prüfen und allfällige Re-

klamationen unmittelbar nach Abliefe-

rung des Materials anzubringen.

7. Materialuntersuchungen

Werden für einen bestimmten Ver-

wendungszweck zusätzliche Untersu-

chungen im Labor verlangt, so gehen 

die entsprechenden Kosten, andere 

Abmachungen vorbehalten, zu Lasten 

des Auftraggebers.

FSKB

Bern, November 2006
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ALLGEMEINE  
LIEFERBEDINGUNGEN
FÜR BETON

Allgemeine Lieferbedingungen

Alle Aufträge für Lieferungen von Beton 

werden auf Grund der nachstehenden 

allgemeinen Lieferbedingungen aus-

geführt. Durch die Auftragserteilung 

anerkennt der Besteller die Gültigkeit 

der Lieferbedingungen. Abweichende 

Bedingungen sind nur gültig, wenn sie 

vom Betonwerk schriftlich bestätigt 

worden sind. Für die Eigenschaften 

des frischen Betons sowie die Qualität 

des erhärteten Betons und der Prüfun-

gen sind die der Bestellung zugrunde 

liegenden Normen massgebend. Lie-

ferungen von Beton erfolgen gemäss 

SIA 262. Für Frisch- und Festbeton-

prüfungen gelten die in den Normen 

SIA 262/1 und SN EN 206 aufgeführten 

Prüfnormen.

1. Preislisten und Offerten

Die Basispreise der gedruckten Preis-

listen gelten, besondere Vereinbarun-

gen vorbehalten, ausschliesslich für 

Bauunternehmer. Die darin enthalte-

nen Preise und Konditionen gelten bis 

auf Widerruf oder bis zur Bekanntga-

be neuer allgemein gültiger Preislis-

ten. Sie werden erst mit der Annahme 

eines uns auf Grund dieser Preislisten 

erteilten Auftrags verbindlich. Die Gül-

tigkeit von besonderen Offerten ist 

unter Vorbehalt spezieller Vereinba-

rungen auf 6 Monate beschränkt.

Alle Preise verstehen sich für Lieferung 

ab Betonwerk ohne MWSt. Die m³-

Preise beziehen sich auf 1 m³ verarbei-

teten Beton. 

Die Preise gelten ferner für Bezü-

ge und Lieferungen innerhalb der im 

Betonwerk geltenden Werköffnungs-

zeiten. Lieferungen ausserhalb dieser 

Zeit werden nur nach vorheriger Ver-

einbarung und gegen entsprechende 

Zuschläge ausgeführt. Wird Lieferung 

franko Baustelle vereinbart, so gilt der 

dafür festgesetzte Transportpreis für 

den kürzesten, einwandfrei befahrba-

ren Anfuhrweg und die umgehende 

Betonübernahme durch den Besteller. 

Zusätzliche Wartezeit für Fahrzeug und 

Personal kann extra berechnet werden.

Während der Wintermonate vom  

1.  Dezember bis Ende Februar kann ein 

Zuschlag verrechnet werden. In Regio-

nen mit extremen Witterungsverhält-

nissen, wie z. B. Bergregionen, kann in 

der Preisliste eine andere Zeitspanne 

festgelegt werden. 

2. Auftragserteilung und Auftrags-

annahme

Aufträge sollen am Vortag bis spätes-

tens 16.00 Uhr erteilt werden. Vor-

bestellungen geniessen in der Auslie-

ferung den Vorrang. Das Betonwerk 

benötigt bei der Bestellung genaue 

und spezifische Angaben über Beton-

sorte (gemäss massgebender Norm 

SN EN 206), Betonmenge, Einbauart 

und gewünschte Konsistenz, Liefer-

beginn und Lieferprogramm. Aufträ-

ge und Lieferungsabrufe werden stets 

nach Massgabe der jeweiligen Liefe-

rungsmöglichkeit angenommen.

Wird bei Bestellungen Beton gemäss 

SIA 262 nach Eigenschaften verlangt, 

so sind die Eigenschaften nach SN EN 

206 oder die NPK-Betonsorte anzu-

geben.

Wird vom Besteller Beton gemäss SIA 

262 nach Zusammensetzung verlangt, 

so sind detaillierte Abklärungen zur 

Machbarkeit zwischen Planer, Bestel-

ler und Betonwerk unumgänglich. 

Bei Beton nach Zusammensetzung 

garantiert das Betonwerk ausschliess-

lich die korrekte Zusammensetzung 

der Betonmischung im Rahmen der 

von der SN EN 206 festgelegten To-

leranzen.

Für die Zuständigkeit von Änderun-

gen sind genaue Weisungen vorzu-

sehen. Sind für die Herstellung eines 

Betons Vorversuche notwendig, sind 

deren Kosten, nach vorheriger Ab-

sprache, durch den Auftraggeber zu 

übernehmen.

3. Zusätze

Die Zumischung von Betonzusatz-

mitteln ist in Bezug auf die Wahl von 

Produkt und Dosierung Angelegenheit 

des Betonwerks. Werden bestimmte 

Produkte und/oder Dosierungen vom 

Besteller verlangt, wird nur die Einhal-

tung der geforderten Zumischung ga-

rantiert. In diesem Fall wird jede Haf-

tung für den erwarteten Erfolg dieser 

Zusätze und ebenso das Risiko nach-

teiliger Auswirkungen auf das Verhal-

ten des Betons abgelehnt. Das Beton-

werk ist dabei zur Verrechnung eines 

Mehrkostenzuschlags berechtigt. 

Bei Bestellungen von Beton nach Ei-

genschaften gemäss SIA 262 erlischt 

automatisch jegliche Garantie für die 

Eigenschaften des Betons, wenn der 

Besteller die Verwendung eines be-

stimmten Betonzusatzmittels oder 

Ausgangsstoffes vorschreibt.
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4. Lieferung

Die Lieferzeitangaben verstehen sich 

mit Rücksicht auf einen allfälligen 

Stossbetrieb stets mit einer Toleranz 

von einer halben Stunde. Ist eine grös-

sere Verzögerung aus unvorherseh-

baren Gründen wie Stromunterbruch, 

Wassermangel, Maschinendefekt, 

Ausfall von Zulieferungen oder Fäl-

len höherer Gewalt unvermeidlich, so 

wird dies dem Besteller unverzüglich 

gemeldet und allfällige Möglichkeiten 

einer Weiterbelieferung durch andere 

Betonwerke angeboten. Für allfällige 

Wartezeit und weiteren direkten oder 

indirekten Schaden kann jedoch nicht 

gehaftet werden. Der Besteller ist ge-

halten, allfällige Verspätungen in der 

Materialabnahme dem Betonwerk 

sofort anzuzeigen. Unterlässt er dies, 

so haftet er für dadurch verursachten 

Materialverderb und andere Verzugs-

folgen.

5. Garantie

Das Betonwerk garantiert die Liefe-

rung auftragskonformer Menge und 

Qualität.

Massgebend für den Nachweis der Be-

tonqualität sind die Prüfungen gemäss 

SIA 262/1 und SN EN 206 des Betons 

und der daraus durch das Betonwerk 

oder in Anwesenheit eines Vertreters 

des Betonwerks hergestellten Probe-

körper. Für Farbgleichheit des gelie-

ferten Betons wird nur aufgrund einer 

diesbezüglichen schriftlichen Verein-

barung garantiert.

Im Rahmen dieser Garantie verpflich-

tet sich das Betonwerk – rechtzeitige 

und sachlich begründete Mängelrüge 

vorausgesetzt – beanstandeten Beton 

kostenlos zu ersetzen oder, wenn das 

Material beschränkt verwendbar ist, 

einen angemessenen Preisnachlass 

zu gewähren. Dabei wird auch die 

Haftung für Schäden an den mit dem 

gelieferten Beton hergestellten Bau-

werken übernommen, vorausgesetzt, 

dass diese Schäden nachweisbar auf 

die mangelhafte Beschaffenheit des 

Betons zurückgeführt werden müs-

sen, und ferner der Besteller für den 

eingetretenen Schaden die Haftung 

übernehmen musste. Für weitere di-

rekte oder indirekte Schäden wird jede 

Haftung wegbedungen.

6. Mängelrüge

Es obliegt dem Besteller, bei Abliefe-

rung des Betons zu prüfen, ob 

a) die Angabe auf dem Lieferschein 

mit seiner Bestellung übereinstimmt 

b) die Lieferung sichtbare Mängel 

aufweist

Bei Lieferung franko Baustelle gilt als 

Ablieferung die Übergabe auf dem 

Bauplatz und bei Lieferung ab Werk 

die Übergabe des Betons auf den Last-

wagen. Allfällige Beanstandungen sind, 

damit sie das Betonwerk auf ihre Be-

rechtigung prüfen kann, nach Möglich-

keit vor dem Einbringen des Betons in 

die Schalung anzubringen. Mängel, die 

bei Ablieferung nicht feststellbar sind, 

müssen sofort nach deren Entdeckung 

gerügt werden. Bestehen seitens des 

Bestellers hinsichtlich der Qualität des 

gelieferten Betons Zweifel und ist eine 

sofortige Abklärung nicht möglich, so 

ist der Besteller zur Entnahme einer 

Probe verpflichtet. Durch eine sofortige 

Einladung ist dem Betonwerk Gelegen-

heit zu geben, der Probeentnahme bei-

zuwohnen. Das Resultat dieser Prüfung 

wird vom Betonwerk nur anerkannt, 

wenn die Probeentnahme unmittelbar 

nach erfolgter Lieferung und gemäss 

den Vorschriften der Norm SN EN 206 

vorgenommen und die Probe einer an-

erkannten Prüfstelle zur Beurteilung 

eingesandt worden ist. Ergibt die Prü-

fung, dass die Beanstandung berech-

tigt ist, so übernimmt das Betonwerk 

die Prüfungskosten. Andernfalls sind sie 

vom Besteller zu tragen.

7. Zahlungsbedingungen

Für die Zahlung der fakturierten Lie-

ferungen und Nebenkosten wie z.B. 

Wartezeiten, Winterzuschlag etc. gel-

ten, andere schriftliche Abmachungen 

vorbehalten, die auf den Preislisten 

vermerkten Zahlungsbedingungen. 

Sämtliche Lieferungen auf die gleiche 

Baustelle gelten als Sukzessivlieferun-

gen, unabhängig von der Dauer oder 

den Bezugsunterbrüchen. Das Beton-

werk behält sich Teilfakturierungen 

vor. Beanstandungen einer Lieferung 

berechtigen den Besteller nicht zur 

Zurückhaltung von fälligen Zahlungen 

für die übrigen Lieferungen. Nach 

Ablauf der Zahlungsfrist behält sich 

das Betonwerk die Eintragung des 

Bauhandwerkerpfandrechtes vor.

8. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, auch 

bei Lieferung franko Baustelle, das Ge-

schäftsdomizil des Betonwerks. Für die 

Beurteilung von Streitigkeiten sind aus-

schliesslich die ordentlichen Gerichte 

zuständig.
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